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A) Allgemeines 

1. Planungsanlass  

In der Sitzung vom 25. Mai 1979 hat der Gemeinderat der Gemeinde Wilhelmsdorf die 

Erweiterung des Ortes in westlicher Richtung beschlossen. Der ausgearbeitete 

Bebauungsplan Nr. 5 "Rosenstraße" ist am 10. Juni 1980 rechtsverbindlich in Kraft 

getreten.  

Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 5 "Rosenstraße" stellt in etwa dreiviertel 

des Planbereiches als "Allgemeines Wohngebiet" gem. § 4 BauNVO und in etwa ein 

Viertel des Planbereiches als "Mischgebiet" gem. § 6 BauNVO dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 5 "Rosenstraße (unmaßstäblich) 

Anlass der 1. Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 5 "Rosenstraße", 

nach §13b Satz 1 BauGB, ist die Einbeziehung einer ca. 0,06 ha großen Fläche der Fl.-

Nr.: 443, sowie der Fl.-Nr.: 196/16 und 196/17, die nördlich an den Geltungsbereich des 

rechtskräftigen Bebauungsplan angrenzen. 

2. Lage des Planbereiches  

Die Gemeinde Wilhelmsdorf befindet sich ca. 2 km nordöstlich der Marktgemeinde 

Emskirchen und 10 km südöstlich der Kreisstadt Neustadt an der Aisch. Der Planbereich 

schließt im Nordwesten an den historischen Ortskern an. Der genaue Geltungsbereich ist 

der Plandarstellung zu entnehmen. 

Allgemeines Wohngebiet 

Mischgebiet 
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B) Beschreibung des Plangebietes und angrenzender Bereiche 

1. Städtebauliche Situation und derzeitige Nutzungen 

Die Gemeinde Wilhelmsdorf wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1686 von 

Hugenotten gegründet, die aus Frankreich geflohen waren, weil dort der "Sonnenkönig" 

Ludwig XIV. den Protestantismus verboten hatte. Es entstanden mit der Zeit eine Kirche 

mit einem Pfarrhaus, zum Teil recht staatliche Häuser und eine Schule. In der Ortsmitte 

sind diese historischen Gebäude noch zu erkennen. Rund um die Ortschaft sind in den 

letzten Jahrzenten Wohngebiete und Gewerbeflächen entstanden. Im Baugebiet 

Rosenstraße wurden Einzel- und Doppelhäuser realisiert.  

2. Verkehr  

Die Gemeinde Wilhelmsdorf liegt an der südlich vorbeiführenden Staatsstraße St 2244, 

die von Erlangen über Emskirchen nach Markt Erlbach führt. Über die Bundesstraße B8, 

die ca. 1 km entfernt ist, ist das Mittelzentrum Neustadt an der Aisch innerhalb von 15 

Minuten und die Oberzentren Fürth und Nürnberg innerhalb von 30 Minuten zu erreichen. 

Beeinträchtigungen durch den Verkehrslärm sind auf Grund des im Norden von 

Wilhelmsdorf liegenden Geltungsbereiches nicht zu erwarten.  
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C) Rechtliche Grundlagen 

1.  Regionalplan 

Der Regionalplan der Planungsregion Westmittelfranken bezeichnet das Gebiet in dem 

sich Wilhelmsdorf befindet, als „ländlichen Teilraum“ dessen Entwicklung nachhaltig 

gestärkt werden soll. Im Norden des Gemeindegebietes befindet sich ein 

Landschaftsschutzgebiet, ein Vorbehaltsgebiet für Wasserversorgung und 

Windkraftanlagen, im Süden ist ein Überschwemmungsgebiet festgesetzt. 

2.  Flächennutzungsplan 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan stellt die einzubeziehenden Bereiche als 

Grünfläche und als Ackerfläche dar. Rings um die Ortschaft herum sind Flächen für die 

Landwirtschaft (Acker und Grünland), inklusive Hecken und Einzelbäumen, sowie 

Waldflächen dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungsplan – ohne Maßstab 

D) Planungsrechtliche Situation 

Planungsrechtlich stellt der Ort Wilhelmsdorf einen im Zusammenhang bebauten Ort mit 

eigenem Gewicht im Sinne des § 34 BauGB dar. Es existieren mehrere rechtskräftige 

Bebauungspläne für Teile von Wilhelmsdorf.  

Die einzubeziehenden Flächen, Fl.-Nr.: 443 in Teilen und die Fl.-Nr.: 196/16 und 196/17 
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in Gänze, sind aktuell noch dem Außenbereich nach § 35 BauGB zugeordnet. Um diese 

in den im Zusammenhang bebauten Ort einzubeziehen, wird eine Satzung nach § 13b 

Satz 1 BauGB aufgestellt. Für die Teil Fläche der Fl.-Nr.: 443 wird ein "Allgemeines 

Wohngebiet" nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die Fl.-Nr.: 196/16 und 196/17 werden als 

private Grünflächen mit einbezogen. 

E)  Rechtliche Voraussetzungen nach § 13b Satz 1 BauGB 

Voraussetzung zur Aufstellung von Satzungen nach § 13b Satz 1 BauGB ist, dass 

Bebauungspläne mit weniger als 10.000 Quadratmeter, durch die Zulässigkeit von 

Wohnnutzung auf Flächen begründet, die sich an im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

anschließen. 

Die Anwendungsvoraussetzung für eine Satzung nach § 13b Satz 1 BauGB sind für die 

vorliegende Planung gegeben. 

F) Erläuterung der Planinhalte 

1. Art der baulichen Nutzung  

(nach §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 5 "Rosenstraße" wird im Norden um eine 

ca. 0,06 ha großen Fläche der Fl.-Nr.: 443 als "Allgemeines Wohngebiet" gem. § 4 

BauNVO erweitert. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Im Bebauungsplan wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl 

(GFZ) und die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse das Maß der baulichen 

Nutzung festgesetzt. 

2.1 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl § 16 Abs. 2, Nr. 1 und 2 BauNVO 

2.1.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Im Geltungsbereiche wird gem. § 19 BauNVO eine GRZ von 0,4 festgesetzt. 

2.1.2 Geschossflächenzahl (GFZ) 

Im Geltungsbereiche wird gem. § 20 BauNVO eine GFZ von 0,5 festgesetzt. 
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2.2 Maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse § 16 Abs. 1, Nr. 3 BauNVO 

Im Geltungsbereiche wird gem. § 20 BauNVO eine maximal zulässige Anzahl von II 

Vollgeschossen festgesetzt. Zusätzlich wird festgeschrieben, dass möglichst ein 

talseitiges Untergeschoss als Vollgeschoss zu planen ist. 

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Lage der baulichen Anlagen 

(nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Bauweise § 22 BauNVO 

Im Bebauungsplan wird eine offene Bauweise festgesetzt. Als Haustypen sind Einzel- 

und Doppelhäuser zulässig. 

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche § 23 BauNVO 

Die überbaubare Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Der 

Mindestabstand der Baugrenze zur Grundstücksgrenze beträgt 3,00m. 

3.3 Lage der baulichen Anlagen 

Bauliche Anlagen sind außerhalb der Baugrenze nicht zulässig. Ausnahmen können 

zugelassen werden. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO können genehmigt 

werden. Die Bestimmungen über Abstandsflächen und Abstände Art.6 der BayBO sind 

zu beachten. 

4. Hauptgebäude 

4.1 Dächer 

Es werden Sattel- und Walmdächer zugelassen. Als Dacharten werden im 

Bebauungsplan Tonziegel oder ähnlich aussehende Materialien in Ziegelrot, Gefleckt 

oder Braun genehmigt. Als Dachneigung werden, im gesamten Bebauungsplan Nr. 5 

„Rosenstraße“, die Neigungswinkel zwischen 15 bis einschließlich 40 Grad 

vorgeschrieben.  

4.2 Dacheinschnitte 

Dacheinschnitte sind im bestehenden Bebauungsplan nicht zulässig. 

4.3 Dachgauben 

Der Abstand beim Zusammentreffen mit dem Hauptdach beträgt 1,00 m bist zum First. 

Vom Ortgang wird ein Abstand von mindestens 1,50 m als zwingend vorgeschrieben. Die 

maximale Länge der Dachgaube beträgt die Hälfte der Firstlänge. Der Dachüberstand 
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am Ortgang darf maximal 0,60 m betragen. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Vorsprünge 

Vorbauten, Turmgestaltungen und Standgiebel sind gestalterisch zugelassen, solange 

keine Einzelbauten dadurch entstehen können. Die Lage ist gestalterisch frei. Das Maß 

der Standgiebel wird auf maximal 6,50 m beschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Kniestock 

Kniestöcke sind nur bei erdgeschossiger Bauweise bis zu einer Höhe von 30 cm 

zulässig. 

4.6 Farbgestaltung 

Die Farbgestaltung der Fassade ist nach Gestaltungsvorschlägen des Landratsamtes 

bzw. der Genehmigungsbehörde auszuführen. 

5. Nebengebäude, Garagen, Carport und Stellplätze 

Garagen und Nebengebäude sind in einem Baukörper zusammenzufassen. 
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5.1 Maximal zulässige Höhe des Gebäudes § 16 Abs. 2, Nr. 4 BauNVO 

Die maximale Firsthöhe wird auf 3,50 m festgelegt. Gemessen wird ab Oberkannte des 

natürlichen Geländes.  

5.2 Dächer 

Es werden Sattel- und Flachdächer zugelassen. Als Dacheindeckung werden im 

Bebauungsplan alle harten Bedachungen akzeptiert. Als Dachneigung werden die 

Neigungswinkel zwischen 0 bis einschließlich 10 Grad vorgeschrieben, sofern sie nicht 

hausverbunden errichtet werden. 

5.3 Anzahl der Stellplätze 

Die Anzahl der Stellplätze ist mit 2 Stellplätzen pro Wohneinheit vorgeschrieben. 

5.4 Stauraum 

Der Stauraum zwischen Grundstücksgrenze und Garage beträgt mindestens 5,00 m. Die 

Breite des Stauraums muss bei Einzelgaragen mindestens 3,50 m und bei 

Doppelgaragen mindestens 5,00 m betragen. 

5.5 Zusammengebaute Grenzgaragen 

Zusammengebaute Grenzgaragen sind einheitlich zu gestalten. 

6. Einfriedungen 

Als Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen sind nur Zäune, einschließlich Sockel, 

bis zu eine maximalen Höhe von 1,20 m zulässig. Die Sockel dürfen eine Höhe von 0,20 

m nicht überschreiten. Maschendrahtzäune sind nur an seitlichen und rückwertigen 

Grundstücksgrenzen gestattet. Der Stauraum vor Garagen muss einfriedungsfrei bleiben. 

Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,00 m sind laut BayBO Art. 57 Abs. 1, Nr. 7a ein 

verfahrensfreies Bauvorhaben.  

7. Grünordnung, Freiflächen 

Vorgesehene Pflanzflächen sind entsprechend ihrer Festsetzung im Bebauungsplan mit 

bodenständigen, heimischen Gehölzen oder Einzelbäumen zu bepflanzen, zu pflegen 

und bei Abgang zu ersetzen. 
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8. Hinweise 

Jedem Bauantrag ist ein Geländenivellement beizulegen. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie 

auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 

Funde) angeschnitten werden, sind diese gemäß Art. 8 Bayerisches 

Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) meldepflichtig und müssen der archäologischen 

Denkmalpflege des Landkreises unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der 

Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen, sind 

nach Art. 8 Abs. 2 BayDSchG bis Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert 

zu lassen, bzw. für ihren Schutz Sorge zu tragen.  

Die Grundstücksentwässerung ist nach den einschlägigen Regeln auszuführen. Die 

Bauvorhaben sind gegen Schicht- und Hangwasser abzusichern. 

Bei allen Pflanzungen sind auch die Regelungen des bayerischen Nachbarrechts 

(Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches und anderer Gesetzte (AGBGB) 

Fundstelle: BayRS iV, S. 571), vor allem hinsichtlich der notwendigen Pflanzabstände zu 

beachten. 

Baumfällungen im Geltungsbereich sind gemäß § 39 BNatSchG außerhalb der 

Vogelbrutzeiten durchzuführen (also nicht in der Zeit zwischen 01. März und dem 30. 

September). Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist auch das "Merkblatt über 

Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen" der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe  2013 zu beachten. 

G) Erschließung 

Die Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr.: 443 befindet sich direkt an der westlich 

liegenden Blumenstraße. Eine Wasserver- und Abwasserentsorgung sind vorhanden 

und ein Anschluss der überplanten Bauflächen ist möglich. Die Löschwasserversorgung 

für das Grundstück, wird über den nächstliegenden Hydranten sichergestellt.  
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H) Kosten 

Der Gemeinde Wilhelmsdorf, entstehen durch die Aufstellung dieser Bebauungsplan 

Erweiterung (abgesehen von den Kosten für die Verwaltung) keine Kosten. 

Die Kosten für die Erschließung der Grundstücke werden über einen städtebaulichen 

Vertrag auf den Bauwerber übertragen.  

I) Sonstige wesentliche Auswirkung der Planung 

Durch die Satzung zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 

Verfahren werden vorgeprägte Flächen, unter sinnvollen Auflagen, mit Baurecht versehen 

um der Ortschaft noch einen moderaten Entwicklungsspielraum zu geben. 

Weitere Konfliktpotenziale sind nicht bekannt.  

 

 

Gemeinde Wilhelmsdorf, den       

               Rüdiger Probst 

         (Erster Bürgermeister) 

 


